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Handzettel für den Punktspielbetrieb im Erwachsenenbereich 

 
Diese Regelungen / Hinweise dienen ergänzend/konkretisierend zum Hygiene- und 
Abstandkonzept der Tischtennisabteilung im Moorreger SV 
 
++Den Anweisungen des Hygienebeauftragten ist ZWINGEND Folge zu leisten++ 
Zuwiderhandlungen führen zum Verweis vom Training und der Sportstätte. 
 
Generelles: 

 Es dürfen zeitgleich maximal 2 Punktspiele stattfinden 

 Die Halle steht bei Punktspielen am Montag, Dienstag + Donnerstag 30 Minuten vor Spielbeginn zur 
Verfügung (Samstag/Sonntag mindestens 1 Stunde vor Spielbeginn) 

 Es dürfen maximal 50 Personen zeitgleich in der Halle sein 

 Der Mannschaftsführer ist dafür verantwortlich, dass die Gastmannschaft über das jeweils gültige 
Hygienekonzept durch Zusendung ein paar Tage vor dem Spiel an den Mannschaftsführer der 
Gastmannschaft informiert wird. 

 Jeder Hallengast muss die 2G Regeln erfüllen und dem Heimmannschaftsführer den 
entsprechenden Nachweis vor Betreten der Halle vorlegen (Impf- / Genesenen-Zertifikat) 

 Zuschauer / Betreuer müssen eine medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, bis sie ihren festen 
Sitzplatz eingenommen haben 

 Für die Hallengäste besteht die Möglichkeit ihre Hände zu reinigen. Handtücher sind in einem von jedem 
Spieler selbst mitgebrachten Handtuchkorb an den Tisch zu nehmen und nicht direkt in die 
vereinseigenen Handtuchhalter zu legen 

 Es besteht die Empfehlung einen1,50m Mindestabstand zu wahren  

 Von der Eingangstür bis zur Sporthalle und in den Toiletten ist aufgrund enger Räumlichkeiten und nicht 
umsetzbarem Einbahnstraßensystem ein Mund-Nasen-Schutz (OP- bzw. FFP2-Maske) zu tragen. 

 Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um den Tisch herum, um einen Kontakt der beiden Spieler 
zu vermeiden 

 Die Bereitstellung von Getränken und Speisen ist aktuell leider nicht erlaubt  

Auf-/Abbau: 
 Bei Umsetzung der Aufbauempfehlung sitzt die Gastmannschaft entsprechend der Zeichnung auf der 

einen Seite der Halle, während die Heimmannschaft auf der anderen Seite sitzt 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sämtliches Material ist vor dem Abbau mit dem vorhandenen Reinigungsmaterial zu reinigen 
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HALLENPLAN bei Punktspielen unter der Woche 

Sitzplätze der Heimmannschaften 

Sitzplätze der Gastmannschaften 



Moorreger Sportverein von 1947 e.V.  

Version 4.0 
21.11.2021 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Moorreger SV 
Tischtennis 
Abteilungsvorstand   

Gang 

Tisch 1 Tisch 2 
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Generelle Infos zu Punktspielen beim Moorreger SV: 

 Zuschauer / Betreuer müssen eine medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen, bis sie ihren festen 
Sitzplatz eingenommen haben 

 Jeder Hallengast 2G Regeln erfüllen und dem Heimmannschaftsführer den entsprechenden 
Nachweis vor Betreten der Halle vorlegen (Impf- / Genesenen-Zertifikat) 

 Handtücher sind in einem von jedem Spieler selbst mitgebrachten Handtuchkorb an den Tisch zu 
nehmen und nicht direkt in die vereinseigenen Handtuchhalter zu legen 

 Der Seitenwechsel erfolgt im Uhrzeigersinn um den Tisch herum, um einen Kontakt der beiden Spieler 
zu vermeiden 

 Die Bereitstellung von Getränken und Speisen ist aktuell leider nicht erlaubt  

 Die Halle steht bei Punktspielen am Montag, Dienstag + Donnerstag 30 Minuten vor Spielbeginn zur 

Verfügung (Samstag/Sonntag mindestens 1 Stunde vor Spielbeginn) 

 
Erläuterungen zur „2-G-Regel“ (entsprechend § 11 der aktuellen Landesverordnung) 
 
Innerhalb geschlossener Räume dürfen nur folgende Personen zur Sportausübung und -
anleitung eingelassen werden: 
 

 Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder 
genesen sind, 

 Kinder bis zur Einschulung, 

 Minderjährige, die im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind oder 
anhand einer Bescheinigung ihrer Schule nachweisen, dass sie im Rahmen eines 
verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes regelmäßig zweimal pro Woche getestet 
werden, 

 Personen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft 
werden können, dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachweisen und im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sind. 


